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Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Schul-, Kultur- und Sportaus-
schuss 

20.10.2005 Ö Endg. entsch. Stelle 

 
 
Berichterstatter: 

 
Oberbürgermeister/Sachgebietsleiter III 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
Förderung von Investitionsmaßnahmen 
der Vereine;  
hier: Sanierung der Reithalle durch den 
Reiterverein Neumünster e.V. 
 

 
A n t r a g : 

 
Dem Reiterverein Neumünster e. V. ist eine 
Beihilfe gemäß Ziffer 3.1 der Sportförder-
grundsätze in Höhe von 25 % der nachzuwei-
senden Baukosten, höchstens jedoch 3.865,00 
Euro, zu gewähren. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: Die Investitionsförderung kann im Rahmen 

der hierfür im laufenden Haushalt zur Verfü-
gung stehenden Mittel erfolgen. 
 

 
 

B e g r ü n d u n g : 
 
Der Reiterverein Neumünster e. V. beabsichtigt, die Reithalle auf dem Grundstück Forstweg 
40 zu sanieren, und hat die Mitfinanzierung im Rahmen der Sportförderung beantragt. Der 
Kreissportverband Neumünster befürwortet den Antrag im Rahmen der zur Verfügung ste-
henden Haushaltsmittel. 
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Der Landessportverband Schleswig-Holstein fördert die Maßnahme mit 2.300,00 €. 
Im Wesentlichen sollen die maroden Eternitwandplatten der Reithalle gegen Lichtplatten aus-
getauscht und die Bande repariert werden. 
 
Die vom Verein eingereichten Bauunterlagen wurden fachtechnisch geprüft. In seinem Be-
richt bestätigt der Fachbereich IV, Fachdienst Zentrale Gebäudewirtschaft die Zweckmäßig-
keit und die Wirtschaftlichkeit des Bauvorhabens und stellt fest, dass die mit 15.460,77 € ver-
anschlagten Baukosten angemessen erscheinen. 
 
Um dem Verein die Möglichkeit zu geben, die Sanierung der Reithalle noch vor Beginn des 
Winters durchzuführen, wurde seinem Antrag entsprochen und das Einverständnis gemäß 
Ziffer 3.3.1 der Sportförderungsgrundsätze (Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn) erteilt. 
 
Der Verein wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Mitfinanzierung aufgrund des 
Kostenumfanges vom Schul-, Kultur- und Sportauschuss zu entscheiden und durch die Zu-
stimmung des Fachdienstes nicht präjudiziert worden ist. 
 
 
 Im Auftrage 
 
 
 
 
 
 
Unterlehberg      Humpe-Waßmuth 

Oberbürgermeister     Stadtrat 

 
 
 
 


